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Das Personaldossier stellt ein wichti-
ges Führungsinstrument der Anstel-
lungsbehörde (Schulleitung oder 
Schulkommission) dar und sollte von 
allen Anstellungsbehörden angelegt 
werden. 
 
Sie als Lehrperson haben jederzeit 
das Recht auf Einsicht in Ihre Akten. 
Es besteht für Sie auch immer die 
Möglichkeit, Aussagen über Ihre Per-
son oder Ihr Arbeitsverhalten aus Ih-
rer Sicht zu schildern und ebenfalls 
schriftlich festzuhalten. Ihre Notizen 
müssen dann ebenfalls im Dossier ab-
gelegt werden. 

Was gehört ins Personaldossier? 
Im Personaldossier einer Lehrperson 
wird alles gesammelt, was über sie 
bezüglich Anstellung, Verlauf und Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses 
aufgezeichnet wird. Dies sind insbe-
sondere: 
•	das Bewerbungsdossier 
•	die Anstellungsverfügung 
•	die Einstufungsverfügung 

•	Dokumente aus dem jährlichen Mit-
arbeitergespräch (MAG). 

•	Aufzeichnungen aus Konfliktbear-
beitungen (zum Beispiel Briefe von 
Eltern, welche die Lehrperson be-
treffen) 

•	Abmachungen 
•	Gesprächsprotokolle 
•	formelle Abmahnungen/Verweise 
•	Arztzeugnisse 
•	Zwischenzeugnisse  
•	Jegliche relevante Korrespondenz 

mit der Lehrperson sowie wesentli-
che Gesprächsprotokolle sind eben-
falls Teil des Dossiers (Urlaubsgesu-
che, Fortbildung, Änderung des 
Beschäftigungsgrades, IPB etc.). 

Was gehört nicht ins  
Personaldossier? 
Nicht im Personaldossier festgehal-
ten werden dürfen folgende Informa-
tionen:
•	zum Privatleben – etwa zur Gesund-

heit (soweit sie die Arbeitsfähigkeit 
nicht beeinträchtigt) 

•	zur Sexualität 
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•	zur Religionszugehörigkeit 
•	zur politischen Ausrichtung 
•	zu Kinderwunsch und Schwanger-

schaft (müssen von der Lehrperson 
auch nicht angegeben werden). 

 
Absolut unzulässig sind sogenannte 
«graue Dossiers» oder «Schatten- 
dossiers». Gemeint sind inoffizielle, 
parallele Personaldossiers mit ver-
traulichen Informationen, die der be-
troffenen Lehrperson nicht zugäng-
lich gemacht werden. 

Wer ist verantwortlich fürs  
Personaldossier? 
Die Anstellungsbehörde führt das 
Personaldossier und bewahrt es si-
cher auf. Sie hat dafür zu sorgen, dass 
das Dossier nicht durch Unbefugte 
eingesehen werden kann. Falls die 
Schulleitung nicht Anstellungsbehör-
de ist, ist sie nur insoweit zur Einsicht-
nahme berechtigt, als dies für die 
Erfüllung der Pflichten, die sich aus 

Das Personaldossier – eine Geheimakte?   
Beratungsteam von Bildung Bern 

Frage: Meine Schulleitung will in meinem Personaldossier Daten über mich  
festhalten, die ich in diesem Wortlaut nicht gutheissen kann. Zudem bin ich  
erstaunt, weshalb überhaupt ein Dossier über mich geführt wird. Was habe  
ich für Möglichkeiten? 

 
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https://www.bildungbern.ch/enga-
gement/beratung

dem Arbeitsverhältnis ergeben, not-
wendig ist. Die Bekanntgabe an an-
dere Behörden setzt eine gesetzliche 
Grundlage voraus. Dabei ist beispiels-
weise an ein laufendes Strafverfahren 
zu denken.  

Welche Rechte hat die  
Lehrperson? 
Die Lehrperson hat jederzeit das 
Recht, in ihr Personaldossier Einsicht 
zu nehmen. Sie kann verlangen, dass 
ihr die Auskunft schriftlich erteilt wird 
(Art. 21 KDSG). Die Zustellung kann 
auf elektronischem Weg erfolgen, 
wenn die verantwortliche Behörde 
angemessene Massnahmen getrof-
fen hat, um die Identifizierung der 
betroffenen Person sicherzustellen 
und die persönlichen Daten der be-
troffenen Person bei der Auskunfts-
erteilung vor dem Zugriff unberech-
tigter Dritter zu schützen (Art. 11 
DSV).

Sollte das Personaldossier Daten ent-
halten, die nicht mit der Anstellung 
zusammenhängen, unrichtig sind 
oder mit denen die Lehrperson nie 
konfrontiert wurde, besteht unter 
Umständen ein Anspruch auf Lö-

schung, Berichtigung oder Gegen-
darstellung der Daten.
In den meisten Fällen kann eine gute 
Lösung zwischen den Parteien gefun-
den werden. Falls keine Einigung 
möglich ist, können Sie von der An-
stellungsbehörde eine anfechtbare 
Verfügung verlangen. Aufgrund die-
ser Verfügung steht Ihnen dann der 
Beschwerdeweg offen. 

Was geschieht mit dem Personal- 
dossier bei einem Wechsel der 
Anstellungsbehörde?
Wenn die Schulleitung Anstellungs-
behörde ist und wechselt, wird das 
Personaldossier an die neue Schul-
leitung übergeben und von dieser 
weitergeführt und verwaltet. Verges-
sen Sie nicht, in dieser Situation recht-
zeitig ein Zwischenzeugnis zu verlan-
gen. 

Was geschieht mit dem Personal- 
dossier bei Beendigung des An-
stellungsverhältnisses? 
Das Personaldossier wird geschlossen 
und bleibt bei den Akten der Schul-
leitung. Es darf nicht an einen neuen 
Arbeitgeber weitergegeben werden. 
Das Dossier ist fünf Jahre nach Been-

digung der Anstellung zu vernichten. 
Nicht besonders schützenswerte Per-
sonaldaten können im Interesse der 
Betroffenen länger aufbewahrt wer-
den. (vgl. Art. 6 Abs. 3 PV). 

Aktualisiert im August 2025

Datenschutzgesetz (KDSG): 
BSG 152.04 - Datenschutzgesetz - Kanton Bern - 
Erlass-Sammlung
Datenschutzverordnung (DSV): 
BSG 152.040.1 - Datenschutzverordnung - Kanton 
Bern - Erlass-Sammlung
Personalverordnung (PV): 
BSG 153.011.1 - Personalverordnung - Kanton 
Bern - Erlass-Sammlung
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